
 
  

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

2022/WI/0014 
 

 

Gremium: Sitzung am: Nr. der Tagesordnung: 

Ortsgemeinderat Windesheim) 20.06.2022 2 

 

bereits beraten im:       am:       
            

 
 
Betreff: 
Flächendeckende Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz hier: 
Einführung in Windesheim 
 

 
Begründung: 
 
Das Land Rheinland-Pfalz hat mit Gesetz vom 05. Mai 2020 die flächendeckende Einführung 
des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrags bis zum 31.12.2023 beschlossen. Demnach ist 
auch in der Ortsgemeinde Windesheim die Einführung des wiederkehrenden 
Straßenausbaubeitrags verpflichtend. Es sind aktuell in der Ortsgemeinde Windesheim keine 
beitragsfähigen Maßnahmen mehr abzurechnen bzw. sind die Beitragsbescheide zur letzten 
Maßnahme im Einmalbeitrag vor kurzem an die Eigentümer ergangen, weshalb sich eine 
Umstellung auf den wiederkehrenden Beitrag nun anbietet und seitens der Verwaltung 
empfohlen wird. 
 
Eckpunkte des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrags (wkB): 
 
a) Grundsätzliches 
b) Abrechnungsgebiet 
c) Gemeindeanteil und Begründung 
d) Abrechnungsmodelle 
e) sachliche Beitragspflicht / beitragspflichtige Fläche 
f) Verschiedenes 
 
Die Verwaltung wird alle Vorbereitungen zur Einführung des wiederkehrenden 
Straßenausbaubeitrags hinsichtlich Satzungsbeschluss, Festlegung Abrechnungseinheit, 
Festlegung Gemeindeanteil, Widmungen usw. treffen und dies dem Rat zur Beschlussfassung 
vorlegen. 
Fragen aus der Mitte des Rates werden beantwortet. 
 

 
Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung: 
 
Der Ortsgemeinderat Windesheim beschließt, in Windesheim das System der wiederkehrenden 
Ausbaubeiträge, nach dem A-Modell, einzuführen. Die Verwaltung wird gebeten, die 
notwendigen Schritte einzuleiten und die entsprechenden Beschlüsse vorzubereiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 

 

Ausgearbeitet am: 12.05.2022 durch: Ludwig, Christina 

Gesehen: 

Orts-/Stadt-
bürgermeister/-in 

Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Beigeordneter Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e s c h l u s s e r g e b n i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 
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